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 Veröffentlicht am 26.05.1954

Norm

ABGB §449

AGBKr allg

GBG §14 Abs2

Rechtssatz

Durch die Eskomptierung des Wechsels gewährt die Bank dem Akzeptanten überhaupt keinen Kredit, es sei denn, daß

sie sich ihm gegenüber zur Eskomptierung der von ihm akzeptierten Wechsel verp8ichtet hat. Die Wechselforderung,

die sie durch Eskomptierung des Wechsels gegen den Akzeptanten erwirbt, fällt deshalb auch nicht unter den dem

Akzeptanten von der Bank gewährten Geschäftskredit und das gegebene Pfand deckt infolgedessen auch nicht die

Wechselforderung.
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